
nähme spricht aueh das sonstige Verhalten des An
geklagten.

Wenn er unter der Last der auf ihm liegenden Arbeit 
am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde nur ge
ringen Anteil nahm, insbesondere sich nicht an der 
Gemeinschaftshilfe oder am NAW beteiligte, so kann 
daraus nicht, wie es das Bezirksgericht getan hat, auf 
eine ablehnende Haltung des Angeklagten gegenüber 
unserem Staat geschlossen werden. Im übrigen hat der 
Angeklagte, mit Ausnahme des Sommers, regelmäßig 
an den Versammlungen teilgenommen. Hinsichtlich der 
negativen Einstellung, die der Angeklagte auf Ver
sammlungen an den Tag gelegt haben soll, räumt er 
nur ein, in einer Versammlung negativ aufgetreten zu 
sein. Dabei sei es jedoch um eine Differenz mit dem 
VEAB gegangen. Wie die — wenn auch noch ungenü
gende — Anwendung von Neuerermethoden beweist, 
steht der Angeklagte, entgegen der Feststellung des 
Bezirksgerichts, auch nicht allem Neuen ablehnend 
gegenüber. Daß der Angeklagte aus rein praktischen 
Erwägungen den Entschluß gefaßt hat, im Fall der 
Gründung einer LPG dieser beizutreten, kann ihm 
nicht zum Vorwurf gereichen'; denn die genossenschaft
liche Arbeit bedeutet ihrem Wesen nach materielle 
Vorteile. Diesen Umständen nach sind die Äußerungen 
sowie der tätliche Angriff auf den Zeugen H. nicht 
Ausfluß einer feindlichen Einstellung des Angeklagten 
gegen den Verletzten in seiner Eigenschaft als Staats
funktionär, sondern beruhen auf einer persönlichen 
Verärgerung des Angeklagten über die seiner Auffas
sung nach unberechtigte öffentliche Bloßstellung durch 
den Zeugen.

Übrigens lassen auch die getanen Äußerungen er
kennen, daß es der Angeklagte nicht darauf abgesehen 
hatte, die Versammlungsteilnehmer gegen den Zeugen 
aufzuwiegeln. Die Worte: „Rindvieh, Federfuchser, ar
beite erst mal so viel wie ich“, waren direkt an den 
Zeugen gerichtet. Mit ihnen brachte der Angeklagte 
etwa zum Ausdruck, der Zeuge habe leicht reden, er 
arbeite ja nicht körperlich und auch nicht so viele 
Stunden, wie,, es der Angeklagte tue. Auch die aus
gesprochene Drohung, den Zeugen mit einem Knüppel 
vom Hof zu jagen, wenn er nochmals die Wirtschaft 
des Angeklagten betrete, richtete sich nur gegen die 
Person, nicht aber gegen die Funktion des Zeugen. Der 
Angeklagte sah in der Bemerkung des- Zeugen eine 
Provokation. Das beweisen seine Worte bei dem tät
lichen Angriff auf den Zeugen. Wie außerordentlich 
erregt der Angeklagte über die von dem Zeugen in der 
Öffentlichkeit vorgenommene Einschätzung seiner Ar
beit war, geht einmal aus der Art der Reaktion, aber 
auch aus dem Umstand hervor, daß er sich trotz an- 
derthalbstündigen Wartens noch nicht beruhigt hatte, 
wie er in der Hauptverhandlung vor dem Bezirks
gericht bekundete.

Bei einer zusammenhängenden Betrachtung des Tat
geschehens, wie es sich nach dem Ergebnis der Beweis
aufnahme darstellt, und bei Beachtung aller in der 
Person des Angeklagten liegenden Momente hätte das 
Bezirksgericht erkennen müssen, daß die Straftat des 
Angeklagten nicht als Verbrechen gegen § 19 Abs. 1 
Ziff. 2 und Abs. 3 StEG zu beurteilen ist. Der An
geklagte hat den Zeugen H. vielmehr beleidigt (§ 185 
StGB) und ihn durch eine weitere selbständige Hand
lung vorsätzlich mittels eines hinterlistigen Überfalls 
körperlich verletzt (§ 223a StGB). Daraus ergibt sich, 
daß auch die vom Bezirksgericht erkannte Strafe ihrer 
Art und Höhe nach unrichtig ist.

§§ 172 Ziff. 2, 175, 176 StPO.
Das Kreisgericht kann die Sache gemäß § 172 Ziff. 2 

StPO an den Staatsanwalt zurückgeben, wenn es vor 
Eröffnung des Hauptverfahrens die ausschließliche 
sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts feststellt.

OG, Urt. vom 27. Februar 1959 — 1 b Zst 1/59.
Mit der Anklage des Staatsanwalts des Kreises A. vom 

25. November 1958 ist dem Beschuldigten Sch. zur Last 
gelegt worden, Völkerhetze betrieben bzw. Organe der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht verleumdet zu haben (§§ 19 
Abs. 1, 20 StEG).

Durch Beschluß vom 17. Dezember 1958 hat das Kreis
gericht A. die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, 
da hinsichtlich der dem Beschuldigten zur Last gelegten

Äußerungen gegen den Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht 
§ 20 StEG, sondern § 19 Abs. 1 Ziff. 2 StEG anzuwenden 
und daher das Bezirksgericht zuständig sei.

Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 
Republik hat die Kassation dieses Beschlusses beantragt. 
Zur Begründung wird im wesentlichen vorgetra'gen: Der 
Beschluß des Kreisgerichts verletze das Gesetz. Die Ab
lehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens wegen sach
licher Unzuständigkeit finde im Gesetz keine Stütze. Eine 
Ablehnung sei nur unter den Voraussetzungen des § 175 
StPO möglich. Wenn das Kreisgericht in diesem Stadium 
des Verfahrens von der ausschließlichen Zuständigkeit des 
Bezirksgerichts überzeugt war, hätte es die Sache mit be
gründetem Beschluß gemäß § 172 Ziff. 2 StPO an den 
Staatsanwalt zurückgeben müssen. Der Kassationsantrag 
hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht ist in dem Beschluß vom 17. Dezem

ber 1958 davon ausgegangen, daß die Eröffnung des 
Hauptverfahrens wegen sachlicher Unzuständigkeit des 
angerufenen Gerichts abgelehnt werden kann. Diese 
Auffassung ist irrig (vgl. OG-Urteil vom 7. November 
1955 — 2 Zst II 82/55 — NJ 1956 S. 24). Die Vorausset
zungen für die Eröffnung des Hauptverfahrens ergeben 
sich aus § 176 Abs. 1 StPO. Demnach beschließt das Ge
richt die Eröffnung des Hauptverfahrens, wenn nach den 
Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens der Beschul
digte eines Verbrechens hinreichend verdächtig ist. Die 
Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens ist in 
§ 175 Abs. 1 StPO erschöpfend geregelt. Diese Bestim
mung sieht keine Ablehnung wegen sachlicher Un
zuständigkeit vor. Stellt das Gericht in der Hauptver
handlung die ausschließliche Zuständigkeit des Bezirks
gerichts fest, so hat es entsprechend § 227 StPO zu ver
fahren. Kommt das Gericht vor der Eröffnung des 
Hauptverfahrens zu dem gleichen Ergebnis, so kann es 
die Sache gemäß § 172 Abs. 2 StPO durch begründeten 
Beschluß an den Staatsanwalt zurückgeben.

Dieser Anwendungsmöglichkeit des § 172 Ziff. 2 
StPO steht § 174 StPO nicht entgegen, da diese Bestim
mung keine ausschließliche Konkretisierung des § 172 
Ziff. 2 StPO enthält (vgl. NJ 1955 S. 445). Der § 174 
StPO regelt vielmehr nur den häufigsten Zweck der 
Rückgabe der Sache an den Staatsanwalt und ist im 
gesamten gerichtlichen Verfahren, also auch im Rechts
mittelverfahren, anwendbar. Dagegen bezieht sich § 172 
StPO nur auf die erste Phase des gerichtlichen Verfah
rens erster Instanz. Der Charakter der Entscheidungen 
nach § 172 Ziff. 2 StPO ergibt sich aus dem Inhalt der 
dem Gericht in diesem Verfahrensabschnitt obliegenden 
Aufgaben.

Zivil- und Familienrecht
§§ 1593, 1601 BGB; § 9 EheVO; § 13 EheVerfO.
Ein Kind, das innerhalb von 302 Tagen nach Schei

dung der Ehe seiner Eltern geboren wird, gilt als ehe
liches Kind dieser Ehe, solange seine Nichtehelichkeit 
nicht rechtskräftig festgestellt wird. Durch eine erneute 
Eheschließung seiner Mutter kann es die rechtliche 
Stellung eines ehelichen Kindes aus dieser neuen Ehe 
selbst dann nicht erlangen, wenn der zweite Ehemann 
seiner Mutter möglicherweise sein Erzeuger ist.

Aus dem gleichen Grunde kann ein Dritter auch 
nicht die Vaterschaft an dem als ehelich geltenden 
Kind anerkennen. Eine gleichwohl erfolgte Anerken
nung erzeugt keinerlei Rechtswirkungen. Erfolgt diese 
Anerkennung überdies formlos in einem Eheschei
dungsverfahren, dann verstößt sie wie auch die auf 
Grund dessen ausgesprochene Verurteilung des Aner
kennenden zur Unterhaltsleistung an das Kind gegen 
das Gesetz.

OG, Urt. vom 4. September 1958 — 1 ZzF 39/58.
Die Parteien haben am 27. Oktober 1956 die Ehe ge

schlossen. Aus ihrer Ehe sind keine Kinder hervorgegangen.
Die Klägerin war bereits einmal verheiratet. Ihre erste 

Ehe mit dem Angestellten Gerhard R. wurde am 26. Sep
tember 1955 vom Kreisgericht N. rechtskräftig geschieden. 
Am 15. April 1956, also nach Scheidung ihrer ersten Ehe, 
jedoch vor der Eheschließung mit dem Verklagten, hat die 
Klägerin ein Kind männlichen Geschlechts geboren, das 
den Familiennamen aus der ersten Ehe seiner Mutter trägt. 
In dem Verfahren vor dem Kreisgericht S., mit dem die 
Klägerin die Scheidung der Ehe der Parteien begehrte, hat 
der Verklagte in seiner Parteivernehmung laut Protokoll
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